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Sehr geehrte Mandanten, sehr geehrte Geschäftsfreunde, 
 
heute wird über soziale Netzwerke Politik gestaltet, die früher Gegenstand von Verhandlungen 
war. Zumindest gibt es aus dem Steuerrecht einmal etwas Positives zu berichten. Zuschüsse des 
Arbeitgebers zum Job-Ticket, die zusätzlich zum Arbeitslohn gezahlt werden, bleiben ab 2019 un-
ter Anrechnung auf die Entfernungspauschale steuerfrei. Eine Kürzung der Sachbezugsgrenze 
von 44 Euro unterbleibt nunmehr. Auch die private Nutzung von Dienstfahrrädern ist nicht mehr 
steuerpflichtig. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich nicht um ein kennzeichen- und versiche-
rungspflichtiges Kraftfahrzeug handelt, welches für Geschwindigkeiten über 25 km/h ausgerichtet 
ist.  
 
Nachstehend haben wir wieder das Wichtigste aus den aktuellen Themen ausgewählt. Bei Rück-
fragen sprechen Sie uns gerne an. 
 
Ihr Team von der HKPG 
 
 

Privatbereich 

 

1. Entfernungspauschale inklusive Krankheitskosten 

Bisher konnten Aufwendungen für die Beseitigung von Unfallschäden bei einem Verkehrsunfall 

auf der Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte neben der Entfernungspauschale 

geltend gemacht werden. Das soll nach einem neuen Finanzgerichtsurteil nicht mehr gelten. 

Die Klägerin hatte einen Autounfall auf dem Weg zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. In 
diesem Zusammenhang entstanden diverse Behandlungskosten beim Arzt, die sie selbst tragen muss-
te. Die Kosten machte sie neben der Entfernungspauschale in ihrer Steuererklärung geltend, da es 
sich ihrer Meinung nach um unfallbedingte Personenkosten und nicht Sachkosten handelte. Der Abzug 
wurde ihr jedoch vom Finanzamt verwehrt. 

Auch das Finanzgericht verwehrte der Klägerin den Abzug der Kosten. Die Richter entschieden, dass 
die Behandlungskosten zwar außergewöhnlich, aber trotzdem durch die Entfernungspauschale abge-
golten waren. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung gilt die abgeltende Wirkung der Entfernungs-
pauschale auch für außergewöhnliche Aufwendungen wie Behandlungskosten. Darüber hinaus steht 
im Gesetz wörtlich, dass von der Entfernungspauschale "sämtliche Aufwendungen" erfasst sind. Des-
halb waren die unfallbedingten Personenkosten steuerlich nicht anders zu behandeln als unfallbeding-
te Sachkosten. 

Der mit der abgeltenden Regelung verfolgte Zweck der Vereinfachung wird nämlich nur dann erfüllt, 
wenn auch außergewöhnliche Kosten inbegriffen sind. 

 

2. Vermietung von Gewerbeimmobilien 

Die Einkünfteerzielungsabsicht wird anhand einer Prognose über die voraussichtliche Dauer 

der Vermögensnutzung von grundsätzlich 30 Jahren festgestellt. Grundsätzlich beginnt der 

 

Die Angst klopft an die Tür. 
Das Vertrauen öffnet. 

Niemand steht draußen. 
 

Unbekannter Verfasser 
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Prognosezeitraum mit der Anschaffung. Das gilt auch dann, wenn ein späterer Umbau mit an-

schließender Neuverpachtung erfolgt. 

Eine GbR, an der die Brüder einer Hoteliers-Familie beteiligt waren, erzielte Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung eines Hotelkomplexes. Dieser bestand aus dem Hotel, einem Nebengebäude sowie 
einem Einfamilienhaus. Zunächst erfolgte die Verpachtung des gesamten Objekts an einen fremden 
Dritten. Später wurde das Hotel umgebaut, von 6 Zimmern auf 22 erweitert, das Restaurant renoviert, 
wodurch es zu einem 4-Sterne-Haus wurde. Die weitere Verpachtung erfolgte zunächst durch eine Be-
triebs-GmbH, in der fremde Geschäftsführer eingesetzt waren. Ab 2010 übernahm die Ehefrau eines 
der Gesellschafter die Geschäftsführung. Das Hotel und das Restaurant wurden mit fremden Wirten 
betrieben.  

Bei der Veranlagung für das Jahr 2011 führte das Finanzamt aufgrund der bisherigen Entwicklung eine 
Prognoseberechnung durch. Für den Zeitraum 1995 bis 2024 ergab sich ein Totalverlust. Wegen feh-
lender Einkünfteerzielungsabsicht erkannte das Finanzamt die Verluste der Jahre 2008 bis 2012 nicht 
an. Das sahen die Kläger anders. 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht sah den Hotelkomplex einheitlich als ein Objekt an. 
Bei Gewerbeimmobilien wird die Einkünfteerzielungsabsicht anhand einer Prognose über die voraus-
sichtliche Dauer der Vermögensnutzung von 30 Jahren, der in dieser Zeitspanne voraussichtlich er-
zielbaren steuerpflichtigen Erträge und der anfallenden Werbungskosten festgestellt. Nach Ansicht des 
Gerichts begann der Prognosezeitraum mit der Anschaffung im Jahr 1993 und nicht erst nach Ab-
schluss der Umbaumaßmaßnahmen im Jahr 2001. Entgegen der Ansicht der Steuerpflichtigen bewirk-
te der Umbau in den Jahren 1999 bis 2001 und die anschließende Neuverpachtung keine Änderung 
der Verhältnisse, die zu einem Neubeginn des Prognosezeitraums führten. Denn von Beginn an wurde 
die Immobilie zur Nutzung als Hotel verpachtet. An der Art der jeweiligen Pachtverträge hatte sich 
nichts geändert. Durch die Renovierungsarbeiten ergab sich keine wesentliche Verbesserung der Ein-
nahmesituation gegenüber den Jahren vor der Renovierung. 

 

Unternehmer und Freiberufler 

 

1. Gefährliche Mängel in der Kassenführung 

Stellt das Finanzamt gravierende Mängel bei der Kassenbuchführung fest, kann es einen Si-

cherheitszuschlag von 10 % festsetzen. Diesen Zuschlag darf es jedoch nur mit einer schlüssi-

gen und nachvollziehbaren Begründung aus dem erklärten Umsatz ableiten. 

Der Kläger betrieb in einem seiner Erotikmärkte einen Shop und einen Bereich mit Videokabinen und 
Erotikkino. Das Finanzamt stellte fest, dass im Bereich der Videokabinen und des Erotikkinos die Kas-
sensturzfähigkeit nicht gegeben war. Denn die Geldspeicher der dort aufgestellten Automaten wurden 
nur einmal wöchentlich in unregelmäßigen Abständen geleert. Die Münzen und Geldscheine lieferte 
der Kläger ohne eigene Zählung bei der Bank ab, wo die entsprechenden Beträge gutgeschrieben 
wurden. Im Übrigen ermittelte der Kläger die Einnahmen durch Addition der Bankgutschriften und der 
verausgabten Beträge. Für die einzelnen Kassen nahm er keine getrennten Aufzeichnungen vor. Das 
Finanzamt erhöhte daraufhin den erklärten Umsatz und Gewinn um jeweils 10 %. Die Höhe des Si-
cherheitszuschlags leitete es aus dem vom Kläger erklärten Umsatz ab. 

Das Finanzgericht wies die Klage als unbegründet zurück. Die Hinzuschätzung war dem Grunde nach 
nicht zu beanstanden, weil das gewonnene Schätzungsergebnis schlüssig, wirtschaftlich möglich und 
vernünftig war. Die Schätzung berücksichtigte das Maß der Verletzung der dem Kläger obliegenden 
Mitwirkungspflichten. Das Gericht sah es deshalb als gerechtfertigt an, dass das Finanzamt wegen der 
nicht ordnungsgemäßen Buchführung die Hinzuschätzung auf der Grundlage eines Sicherheitszu-
schlags vornahm. Auch der Höhe nach beanstandete das Finanzgericht die Hinzuschätzung nicht. 
Feste Regeln für die Höhe eines Sicherheitszuschlags gibt es nicht. Bei gravierenden Buchführungs-
mängeln wie im vorliegenden Fall war ein Sicherheitszuschlag i. H. v. 10 % auf den erklärten Umsatz 
bzw. Gewinn gerechtfertigt. Ebenfalls für zutreffend hielten die Richter die Ableitung des Sicherheits-
zuschlags aus dem vom Kläger erklärten Umsatz. Bezogen auf den Bereich der Videokabinen und des 
Erotikkinos waren die in der Gewinnermittlung enthaltenen Betriebsausgaben Fixkosten, die sich durch 
die tatsächliche Erzielung weiterer, bisher nicht erklärter Umsatzerlöse nicht erhöhten. 
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2. Nachträgliche Anschaffungskosten bei GmbHs 

Aufwendungen aus einer Einzahlung in die Kapitalrücklage, die ein Gesellschafter zur Vermei-

dung einer Bürgschaftsinanspruchnahme tätigt, führen zu nachträglichen Anschaffungskosten 

auf seine Beteiligung. 

X war zusammen mit seiner Mutter und 3 Brüdern an der A-GmbH beteiligt. Im Jahr 1999 hatte er zu-
sammen mit einem Bruder eine Bürgschaft für Bankverbindlichkeiten der A-GmbH übernommen. Dar-
über hinaus stand der Bank eine Grundschuld auf einem Grundstück als Sicherheit zur Verfügung, das 
der Mutter gehörte. Nach 2 Verlustjahren stellte die A-GmbH ihren Betrieb zum Ende des Jahres 2009 
ein. Ihr gesamtes Vermögen veräußerte sie an die I-GmbH. An dieser waren X, sein Bruder D und ein 
Dritter zu je einem Drittel beteiligt. Im Februar 2010 gingen der Anteil der Mutter an der A-GmbH und 
das Grundstück auf X und seine Brüder als Erben zu gleichen Teilen über. Im Laufe des Jahres 2010 
leisteten X und seine Brüder jeweils in gleicher Höhe Zuführungen in die Kapitalrücklage der GmbH, 
um eine drohende Liquidation zu vermeiden. Nachdem die Bank Ende 2010 einen Teilverzicht auf ihre 
Forderungen in Aussicht gestellt hatte, zahlte die A-GmbH einen Teilbetrag an die Bank. Danach ver-
äußerten X und seine Brüder die Anteile an der A-GmbH zum Preis von 0 EUR an die I-GmbH. Die 
Grundschuld wurde gelöscht. 

Für das Jahr 2010 machte X einen Veräußerungsverlust geltend. Diesen errechnete er aus einem an-
teiligen Verlust der Stammeinlage und nachträglichen Anschaffungskosten aus der Kapitalzuführung. 
Das Finanzamt dagegen ermittelte den Veräußerungsverlust, indem es die von den Gesellschaftern 
geltend gemachten Anschaffungskosten, also Kapitalrücklage plus Stammkapital, um die zugunsten 
der Bank eingetragene Grundschuld minderte und den verbleibenden Betrag auf X und die Brüder ver-
teilte. 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass der von X getragene Aufwand bei der Berechnung seines Ver-
lustes aus der Veräußerung der GmbH-Anteile als nachträgliche Anschaffungskosten zu berücksichti-
gen waren. Nach der Rechtsprechung sind nachträgliche Anschaffungskosten auf die Beteiligung nur 
solche Aufwendungen des Gesellschafters, die nach handels- und bilanzsteuerrechtlichen Grundsät-
zen zu einer offenen oder verdeckten Einlage in das Kapital der Gesellschaft führen. Hierzu zählen u. 
a. auch freiwillige und ohne Gewährung von Vorzügen seitens der Kapitalgesellschaft erbrachte Ein-
zahlungen in die Kapitalrücklage, wie sie X im vorliegenden Fall leistete. Der Anerkennung als An-
schaffungskosten stand nicht entgegen, dass die A-GmbH die der Kapitalrücklage zugeführten Mittel 
dazu verwendete, die besicherten Verbindlichkeiten abzulösen. Denn es spielte keine Rolle, wie die 
Gesellschaft den vom Gesellschafter eingezahlten Betrag verwendete. Unerheblich war ebenso, wie 
der Rückgriffanspruch des X gegen die A-GmbH zu bewerten gewesen bzw. ob er mit seinem An-
spruch ausgefallen wäre, wenn die Bank in das Grundstück vollstreckt oder ihn als Bürge in Anspruch 
genommen hätte. 

Zuletzt sah der Bundesfinanzhof in der Vorgehensweise des X keinen Gestaltungsmissbrauch. Die 
Ausstattung einer Gesellschaft mit Eigenkapital widersprach nicht den Wertungen des Gesellschafts-
rechts. Denn dadurch war es der Gesellschaft möglich, wechselnde Kapitalbedürfnisse durch Eigenka-
pital statt durch Fremdkapital zu decken. In einem solchen gesellschaftsrechtskonformen Vorgehen 
konnte kein Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten liegen, zumal das Steuerrecht die Verwendung 
von Eigenkapital begünstigt. 

 

3. Berufshaftpflicht angestellter Anwälte 

Beiträge, die von einer Anwaltskanzlei zu ihrer eigenen Berufshaftpflichtversicherung gezahlt 

werden, führen nicht zu Arbeitslohn bei den angestellten Rechtsanwälten. Das gilt selbst dann, 

wenn der Versicherungsschutz die Mindestversicherungssumme übersteigt und sich ausdrück-

lich auf die angestellten Anwälte erstreckt. 

Eine Rechtsanwalts-GbR schloss eine eigene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung ab, bei der 
sie als Versicherungsnehmerin auftrat. Der Versicherungsschein enthielt eine Liste mit Namen der 
Anwälte ihrer Kanzlei, die mitversichert waren. Die GbR wählte einen Versicherungsschutz, der die 
Mindestversicherungssumme überstieg. Das Finanzamt erfasst die Versicherungsbeiträge für die an-
gestellten Anwälte als Arbeitslohn und erließ einen entsprechenden Lohnsteuer-
Nachforderungsbescheid. 

Das Finanzgericht entschied, dass den angestellten Rechtsanwälten durch die Versicherung kein Ar-
beitslohn zugewandt worden ist, und stufte die Lohnsteuernachforderung als rechtswidrig ein. Bloße 
"Reflexwirkungen" der originär eigenbetrieblichen Tätigkeit des Arbeitgebers führen nicht zu Arbeits-
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lohn bei den Arbeitnehmern. Die Erweiterung des Versicherungsschutzes bezweckte vielmehr, dem 
Arbeitgeber einen möglichst umfassenden Versicherungsschutz für alle bei ihm beschäftigten Perso-
nen zu gewähren. Denn nur so können Haftpflichtrisiken aus der unternehmerischen Tätigkeit weitge-
hend auf den Versicherer abgewälzt werden. Die Ausdehnung des Versicherungsschutzes auf Arbeit-
nehmer hilft, Spannungen zwischen den Arbeitsparteien zu vermeiden - sie dient also letztlich dem Un-
ternehmenswohl. Zudem hatte die GbR die Versicherungsbeiträge als Versicherungsnehmerin allein 
gezahlt, die Versicherung war von ihr im eigenen Namen und auf eigene Rechnung abgeschlossen 
worden und hatte ihr eigenes Risiko abgedeckt. 


